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Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 
 

21. Tourismusförderung - Bedarf nicht-investiver Förderun-
gen stärker hinterfragen 

 
In mehreren Fällen bestehen bei nicht-investiven Projekten Zwei-
fel am tatsächlichen Förderbedarf. So wurde ein touristisches 
Monitoring- und Kennzahlensystem mit 350.000 € gefördert, für 
das das Wirtschaftsministerium keine Verwendung hat. Auch bei 
der Förderung von regionalen Tourismuskonzepten rät der LRH 
zu mehr Zurückhaltung. 
 
Gelöst werden müssen zudem die strukturellen Probleme des 
Tourismus-Clusters Schleswig-Holstein. Bisher ist es nicht ge-
lungen, private Tourismusunternehmen an der Finanzierung zu 
beteiligen. Viele der Aufgaben des Tourismus-Clusters über-
schneiden sich mit denen des Branchenverbands DEHOGA. Der 
LRH erwartet, dass die Aufgaben kritisch hinterfragt werden und 
die Finanzierungsproblematik angegangen wird. 

 
21.1 Welche Förderbereiche wurden geprüft? 

 
Maßnahmen zur Unterstützung und Verbesserung der touristischen Rah-
menbedingungen sind ein zentraler Baustein der Wirtschafts- und Regio-
nalpolitik der Landesregierung. In seiner Prüfung hat sich der LRH auf fol-
gende Förderbereiche konzentriert: 
• Förderung investiver touristischer Projekte,1 
• Förderung nicht-investiver touristischer Projekte,2 
• Förderung des Tourismus-Clusters Schleswig-Holstein.3 
 
Betrachtet wurden Projekte aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft und 
dem Landesprogramm Wirtschaft, die zwischen Januar 2007 und Novem-
ber 2019 bewilligt wurden. Diese umfassen ein Mittelvolumen von über 
125 Mio. € bei einem Landesanteil von knapp 50 Mio. €. Finanziert wurden 
die Projekte aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regio-

                                                      
1  Vgl. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung investiver touristi-

scher Projekte sowie investiver Maßnahmen zur Inwertsetzung des Natur- und Kulturer-
bes, Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 600 ff. sowie die entsprechenden Vorgänger-Richtlinien. 

2  Vgl. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nicht-investiver touris-
tischer Projekte sowie nicht-investiver Maßnahmen zur Inwertsetzung des Natur- und 
Kulturerbes, Amtsbl. Schl.-H. 2017 S. 1028 ff. sowie Vorgänger-Richtlinien. 

3  Vgl. Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein für die Gewährung von Zuwendungen zur 
Unterstützung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagements in Schleswig-
Holstein, Amtsbl. Schl.-H. 2015 S. 1431 ff. 
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nalen Wirtschaftsstruktur, dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) und ergänzenden Landesmitteln, davon 
• 119,3 Mio. € für investive Projekte, 
•     5,8 Mio. € für nicht-investive Projekte und 
•     1,3 Mio. € für das Tourismus-Cluster. 
 
Einzelbetriebliche Förderungen zugunsten des Hotel- und Gaststättenge-
werbes sowie die Finanzierung der Tourismusagentur Schleswig-Holstein 
wurden nicht geprüft. 
 

21.2 Investive Förderungen - Positiver Gesamteindruck, aber Nachbesse-
rungsbedarf bei der Erfolgskontrolle 
 
Die geförderten touristischen Infrastrukturprojekte umfassen eine Vielzahl 
unterschiedlicher Bereiche. Die nachstehende Grafik liefert hierzu einen 
Überblick: 
 

 
Abbildung 14: Geförderte investive Projekte 

Quelle: LRH 

 

Die Mittel wurden weit überwiegend richtlinienkonform ausgegeben und 
tragen dazu bei, die touristische Infrastruktur des Landes zu verbessern. 
 
Folgender Fall wird vom LRH allerdings kritisiert: Das Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (Wirtschaftsministe-
rium) hat von 2012 bis 2015 die Errichtung eines Museums mit gut 
9 Mio. € gefördert. Im Zuge der Projektabwicklung durch die Investitions-
bank Schleswig-Holstein (IB.SH) kam es zu massiven Problemen. Diese 
lagen darin begründet, dass der Projektträger seinen Mitwirkungspflichten 
aus der Förderung nur ungenügend nachgekommen ist. So wurden Um-
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planungen des Bauprogramms verspätet oder gar nicht bei der IB.SH ein-
gereicht, zahlreiche Vorlagefristen für Auszahlungsanträge und Verwen-
dungsnachweis versäumt und Vergabeauflagen nicht eingehalten. 
Zwischenzeitlich wurde von der IB.SH daher ein Widerruf der Zuwendung 
erwogen. Bis zuletzt lag nach Auffassung der für die baufachliche Prüfung 
zuständigen Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) kein 
prüffähiger Verwendungsnachweis vor. 
 
Aufgrund des nahenden Abschlusses der EFRE-Förderperiode bestand 
zeitlicher Druck, das Projekt dennoch abzurechnen. Um die eingeplanten 
EFRE-Gelder für das Projekt verausgaben zu können, ordnete das Wirt-
schaftsministerium schließlich eine Prüfung und Projektabrechnung „nach 
Aktenlage“ an. 
 
Hierbei wurden die Möglichkeiten zur vollständigen Auszahlung der För-
dermittel maximal ausgeschöpft. Zuvor noch nicht genehmigte Umplanun-
gen und Mehrkosten wurden im Zuge der Verwendungsnachweisprüfung 
anerkannt und somit Fördermittel nachbewilligt. Dies führte dazu, dass 
Förderkürzungen aufgrund der Vergabeverstöße ins Leere liefen und der 
Zuwendungsempfänger die ursprünglich bewilligte Fördersumme komplett 
ausgezahlt bekam. 
 
Dies entspricht nicht dem Grundsatz eines wirtschaftlichen und sparsamen 
Einsatzes von Fördermitteln. Der LRH kritisiert diese Vorgehensweise und 
hält eine Prüfung auf Basis unvollständiger Unterlagen auch vor dem Hin-
tergrund des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Zuwendungsemp-
fängern für problematisch. 
 
Das Wirtschaftsministerium hält die Kritik des LRH für nachvollziehbar 
und betont, ein geordnetes Verfahren sowohl bei der Prüfung der Umpla-
nungen als auch des Verwendungsnachweises wäre wünschenswert ge-
wesen. Vor dem Hintergrund des nahenden Endes der EFRE-Förderperio-
de habe man sich zwischen den Alternativen eines Förderwiderrufs und 
einer Prüfung ohne vollständige Unterlagen entscheiden müssen. Die Prü-
fung nach Aktenlage sei auch aus der Motivation heraus erfolgt, das kos-
tenintensive und für den Tourismus bedeutsame Vorhaben nicht zu ge-
fährden. Aufgrund der Deckelung des Förderbetrags habe man die Vor-
gehensweise ausnahmsweise für vertretbar gehalten. Es handele sich um 
einen absoluten Einzelfall, eine Prüfung nach Aktenlage dürfe „keine 
Schule“ machen. 
 
Der LRH teilt die Einschätzung des Wirtschaftsministeriums, dass sich 
ähnliche Fälle nicht wiederholen sollten. 
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Optimierungspotenzial besteht zudem bei der Erfolgskontrolle. Dies betrifft 
insbesondere solche Projekte, die Einnahmen durch Eintrittsgelder o. Ä. 
erzielen sollen (z. B. Schwimmbäder, Museen, touristische Freizeiteinrich-
tungen). Für solche Projekte wird von den Zuwendungsempfängern im 
Vorfeld regelmäßig eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verlangt. Darin 
werden Besucherzahlen, Folgekosten und die betrieblichen Ergebnisse 
der Einrichtung prognostiziert. 
 
Das Wirtschaftsministerium verzichtet darauf, sich im Nachgang der För-
derung über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Projekte unterrichten zu 
lassen. Auf Nachfrage des LRH konnte das Wirtschaftsministerium daher 
keine Einschätzung abgeben, ob sich die geförderten Projekte im Durch-
schnitt entsprechend der Prognosen entwickelt haben. Daraufhin hat der 
LRH bei 11 größeren Einnahmen schaffenden Projekten selbst Informatio-
nen zur wirtschaftlichen Entwicklung eingeholt. Festzustellen war, dass die 
tatsächlichen Ergebnisse teilweise deutlich von den ursprünglichen Prog-
nosen abweichen. Trotz der im Betrachtungszeitraum überdurchschnittlich 
guten touristischen Rahmenbedingungen, verfehlten mehrere Projekte ihre 
Zielwerte signifikant. 
 
Der LRH fordert das Wirtschaftsministerium auf, sich künftig stärker mit 
den Förderergebnissen auseinanderzusetzen. So ließen sich etwaige sys-
tematische Fehleinschätzungen hinsichtlich der Projekterwartungen identi-
fizieren und entsprechende Schlussfolgerungen für die künftige Bewilli-
gungspraxis ziehen. 
 
Das Wirtschaftsministerium verweist darauf, dass die Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen für Einnahme schaffende Projekte aufgrund von Vorgaben 
des EFRE und der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur erstellt würden. Dass solche Betrachtungen 
Unsicherheitsfaktoren enthielten, sei unvermeidlich. Ein Abgleich der er-
warteten und der tatsächlichen Ergebnisse sei nur von begrenzter Aussa-
gekraft und für jede Einrichtung individuell zu bewerten. Generell sei eine 
Erfolgskontrolle touristischer Infrastrukturprojekte problematisch, da sich 
ein unmittelbarer Wirkungszusammenhang zur Förderung kaum darstellen 
lasse. Das Wirtschaftsministerium werde die Kritik aber aufgreifen und sich 
Gedanken über eine geeignete Methode der Erfolgskontrolle machen. 
 
Der LRH ist sich der Probleme bei der Erfolgskontrolle bewusst, insbeson-
dere wenn ein Kausalzusammenhang zwischen Förderung und touristi-
scher Entwicklung abgeleitet werden soll. Er hält es aber für erforderlich, 
wo immer möglich aussagekräftige Indikatoren zum Projekterfolg zu erhe-
ben. Gerade bei Einnahme schaffenden Projekten ist dies mit vertretbarem 
Aufwand möglich, da beim Projektträger in der Regel Informationen über 
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Besucherzahlen und wirtschaftliche Ergebnisse der Einrichtungen vorlie-
gen. 
 

21.3 Nicht-investive Förderungen - Förderbedarf nicht immer gegeben 
 
Die nicht-investiven Fördermaßnahmen teilen sich auf in regionale touristi-
sche Entwicklungskonzepte, Machbarkeitsstudien sowie themenspezifi-
sche Konzepte und Angebote für den schleswig-holsteinischen Tourismus 
(z. B. aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Qualifizierung, Nachfragesteue-
rung). 
 
Die Prüfung hat gezeigt, dass in mehreren Fällen Projekte gefördert wur-
den, bei denen Zweifel am Förderbedarf und/oder der Förderfähigkeit be-
stehen. 
 
So hat das Wirtschaftsministerium mit 350.000 € ein kennzahlengestütztes 
IT-System zum Nachfragemonitoring gefördert. Dieses sollte nach Ablauf 
der Förderung als dauerhaftes Steuerungs- und Controlling-Instrument 
sowohl für einzelne Tourismusdestinationen als auch das Wirtschafts-
ministerium dienen. 
Die in das Projekt gesetzten Erwartungen haben sich nicht erfüllt, weshalb 
es nicht weitergeführt wird. Das Wirtschaftsministerium hat angegeben, 
dass die erhobenen Daten für die eigene Arbeit nur von begrenztem Nut-
zen waren. Inwieweit die Projektergebnisse eventuell noch von anderen 
Institutionen genutzt würden, sei nicht bekannt. 
Der LRH hatte sich bereits 2011 mit einem Vorgängerprojekt des Nach-
fragemonitorings auseinandergesetzt. Damals war u. a. eine Balanced 
Scorecard programmiert worden, die ebenfalls keine Verwendung fand.1 
Daraufhin hatte der LRH gefordert, keine zusätzlichen Module oder Erwei-
terungen mehr zu finanzieren. 
Der LRH kritisiert, dass erneut Fördermittel für ein letzten Endes nicht be-
nötigtes Controlling-Instrument ausgegeben wurden. Er bewertet die För-
derung als unwirtschaftlich und fordert, keine weiteren Fördermittel mehr 
für vergleichbare touristische Informationssysteme zur Verfügung zu stel-
len. 
 
Das Wirtschaftsministerium nennt als Gründe für die Einstellung des 
Projekts u. a., dass es nie zu einem ursprünglich geplanten tourismuspoli-
tischen Bericht gekommen sei, der die Zahlen evtl. hätte nutzen können 
und dass für die Tourismusstrategie 2025 weniger Kennzahlen benötigt 
wurden als gedacht. Man komme zum gleichen Schluss wie der LRH; die 
Förderung vergleichbarer Projekte sei nicht geplant. 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2011 des LRH, Nr. 21. 
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Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium zur Begleitung, Nachsteue-
rung und Kommunikation der „Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 
2025“ ein Umsetzungsmanagement eingerichtet. Ein privates Beratungs-
unternehmen erhielt zu diesem Zweck 2014 und 2015 Zuwendungsmittel 
von knapp 110.000 €. Das Unternehmen hatte zuvor maßgeblich an der 
Formulierung der Tourismusstrategie mitgewirkt und die Empfehlung für 
das Umsetzungsmanagement abgegeben. 
Die Mittel hätten nicht als Zuwendung an das Beratungsunternehmen ge-
zahlt werden dürfen. Es gehört zu den originären Aufgaben des Wirt-
schaftsministeriums, die Tourismusstrategie des Landes zu überwachen 
und bei Bedarf nachzusteuern. Naheliegend wäre daher gewesen, diese 
Aufgabe im Tourismusreferat zu verankern. Sofern aufgrund fehlenden 
Personals oder fehlender Expertise dennoch Unterstützungsleistungen 
benötigt werden, sind diese mittels wettbewerblicher Verfahren öffentlich 
zu vergeben. Dies ist nicht erfolgt. Stattdessen hat das Wirtschaftsministe-
rium einen öffentlichen Auftrag zu einer Zuwendung umdeklariert, obwohl 
das Beratungsunternehmen lediglich ein kommerzielles Interesse an dem 
Projekt verfolgt und folglich auch keine eigenen Finanzierungsanteile bei-
gesteuert hat. 
 
Das Wirtschaftsministerium betont, dass das Umsetzungsmanagement 
nach Meinung der an der Tourismusstrategie beteiligten Akteure zunächst 
bei einer neutralen Organisation, d. h. außerhalb des Wirtschafts-
ministeriums, aufgestellt werden sollte. Dem Wunsch sei auch aufgrund 
mangelnder eigener Ressourcen entsprochen worden, mittlerweile sei 
aber eine Verortung im Wirtschaftsministerium umgesetzt. Dass kein wett-
bewerbliches Verfahren durchgeführt worden sei, sei fehlerhaft gewesen. 
 
Zu hinterfragen ist auch die Förderung regionaler touristischer Entwick-
lungskonzepte. Es ist Fördervoraussetzung für investive touristische Pro-
jekte, dass sich das Projekt in ein solches Entwicklungskonzept einfügt. 
Idee dahinter ist, dass der Infrastrukturbedarf einer Region anhand eines 
mit externer Hilfe erstellten Tourismuskonzepts hergeleitet wird und daran 
anschließend die passenden Infrastrukturprojekte entwickelt werden. 
In der Förderpraxis erwies sich diese Idee oftmals als lebensfremd. In 
zahlreichen Fällen waren die Planungen für Infrastrukturprojekte bereits 
weit vorangeschritten, ehe mit den Arbeiten an dem Tourismuskonzept 
begonnen wurde. Die Konzepte wurden dann als eine Art nachträgliche 
oder begleitende Legitimationsgrundlage für entscheidungsreife Projekte 
herangezogen. In Einzelfällen wurden auch bereits fertiggestellte Touris-
muskonzepte angepasst und um zunächst nicht aufgeführte Infrastruktur-
projekte ergänzt, um die formalen Voraussetzungen für deren Förderung 
zu erfüllen. 
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Der LRH bezweifelt die Wirtschaftlichkeit der Förderung von Tourismus-
konzepten, soweit diese vorwiegend als Mittel dienen, um weitere Projekt-
förderungen beantragen zu können. Er rät daher davon ab, die Einbindung 
in ein Tourismuskonzept weiterhin als zwingende Fördervoraussetzung für 
investive Tourismusprojekte festzuschreiben. 
 
Das Wirtschaftsministerium betont, dass touristische Entwicklungs-
konzepte deutlich mehr umfassten als nur die Infrastrukturplanung einer 
Region. So dienten sie der Identifizierung und Entwicklung von Potenzia-
len, der touristischen Profilierung und der Vermarktung. Es lasse sich nicht 
vermeiden, dass zum Zeitpunkt einer Konzepterarbeitung bereits Projekte 
in Planung seien. Vor allem in der Anfangszeit der Förderung habe Un-
sicherheit bestanden, wie mit solchen Projekten umzugehen sei. Durch die 
Aufnahme als Fördervoraussetzung in die Richtlinien habe auch ein Anreiz 
gegeben werden sollen, Mitglied in einer lokalen Tourismusorganisation zu 
werden. 
An den Notwendigkeiten und grundlegenden Zielsetzungen von Entwick-
lungskonzepten habe sich nichts geändert. Bei der Erarbeitung der Richtli-
nien für die neue Förderperiode würden sowohl der Umfang der Mindest-
inhalte der Konzepte als auch die Frage der Fördervoraussetzung für in-
vestive und nicht-investive Projekte überprüft und ggf. angepasst. 
 
Der LRH erkennt die über die Infrastrukturentwicklung hinausgehenden 
Beweggründe einer Förderung von touristischen Entwicklungskonzepten 
an. Er bleibt bei seiner Empfehlung, investive Förderungen künftig nicht 
mehr von der Auflistung des Projekts in einem touristischen Entwicklungs-
konzept abhängig zu machen. 
 

21.4 Tourismus-Cluster - Keine Finanzierungsbereitschaft der Unterneh-
men 
 
Das Tourismus-Cluster Schleswig-Holstein ist ein Branchennetzwerk für 
alle Tourismusbetriebe und ihre Beschäftigten in Schleswig-Holstein. Es ist 
bei der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein 
GmbH angesiedelt und wird seit 2015 vom Wirtschaftsministerium mit bis-
her etwa 1,3 Mio. € gefördert. Die zweite Förderphase des Projekts wird im 
Sommer 2021 auslaufen. Eine weitere Verlängerung wird angestrebt. 
 
Seine Hauptaufgabe sieht das Tourismus-Cluster darin, die Wettbewerbs-
fähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen der Tourismusbranche zu 
stärken. Hierfür bietet das Clustermanagement diverse Veranstaltungs-
formate und Beratungsangebote an. Themenschwerpunkte hat es insbe-
sondere in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesetzt. Das 
Clustermanagement hat sich ein Netzwerk von Partnern aus der Touris-
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musszene geschaffen, über deren Beiträge 25 % der Kosten des Touris-
mus-Clusters finanziert werden. 
 
Trotz dieser grundsätzlichen Erfolge bei der Aufbauarbeit ist das Touris-
mus-Cluster mit mehreren strukturellen Problemen konfrontiert. 
 
So erfüllt es nicht die Förderbedingungen für Clustermanagements. Schon 
zu Beginn fehlte es an dem geforderten klaren Bekenntnis von Wissen-
schaft und Wirtschaft zur finanziellen Beteiligung am Projekt. Besondere 
innovative Ansätze und Bezüge zu Forschungs- und Entwicklungsthemen 
stehen nicht im Mittelpunkt, weshalb statt einer EFRE-Beteiligung komplett 
auf Landesmittel zurückgegriffen werden muss. Zudem kommt das Projekt 
nicht mit der Regelförderquote von 50 % aus, sodass durchgehend 75 % 
der Kosten vom Land finanziert werden müssen. Eine solche Erhöhung 
der Förderquote ist nach der Richtlinie aber allenfalls in einer Anlaufphase 
von 3 Jahren zulässig. Gefördert wird damit dauerhaft auf Basis von Aus-
nahmegenehmigungen von Wirtschafts- und Finanzministerium. 
 
Selbst die 25 %ige Eigenbeteiligung stammt im Wesentlichen nicht aus der 
Tourismuswirtschaft. Die Kofinanzierungsmittel werden fast vollständig von 
Tourismusorganisationen der Kommunen sowie Institutionen wie dem 
Tourismusverband Schleswig-Holstein und den Industrie- und Handels-
kammern beigesteuert. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA 
Schleswig-Holstein e. V. (DEHOGA) übernimmt hingegen aktuell nur gut 
4.000 € pro Jahr. Darüber hinausgehende direkte Unternehmensbeiträge 
gibt es bisher praktisch nicht. Dies ist nicht etwa Corona-bedingt, sondern 
seit Beginn des Tourismus-Clusters 2015 der Fall. 
 
Zudem richten sich die Aufgabenschwerpunkte stark an die Hotel- und 
Gastronomiebranche und überlappen sich mitunter deutlich mit denen des 
DEHOGA. Das Clustermanagement bietet beispielsweise diverse Bera-
tungs- und Informationsangebote zu den Themen Nachhaltigkeit und Ener-
gieeffizienz sowie Digitalisierung für Hotels und Gaststätten an. Diese 
Themen werden aber auch bereits intensiv vom DEHOGA Bundesverband 
adressiert, teilweise unterstützt mit Fördermitteln des Bundes. Der LRH 
kann diesbezüglich keinen Mangel an gut aufbereiteten und allgemein zu-
gänglichen Informationsmöglichkeiten erkennen. Daher ist zu hinterfragen, 
ob sich die geringe Zahlungsbereitschaft der Unternehmen nicht auch dar-
aus erklärt, dass manche Angebote des Tourismus-Clusters am Bedarf 
der Branche vorbeigehen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es verfehlt, die Förderung des Tourismus-
Clusters im Sommer 2021 auf der bisherigen Grundlage und mit einer er-
neuten Ausnahmegenehmigung zu verlängern. Stattdessen muss sich das 
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Wirtschaftsministerium grundsätzlicher mit den Zukunftsperspektiven aus-
einandersetzen. 
 
Hierzu gehört zunächst, dass die Tätigkeitsschwerpunkte des Tourismus-
Clusters mit Blick auf das landespolitische Interesse auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Aufgaben und Themen sind zu hinterfragen, wenn kein 
Marktversagen erkennbar ist, ein großes Eigeninteresse bei Unternehmen 
oder Verbänden vorliegt und bereits zahlreiche Akteure Angebote und 
Dienstleistungen zur Unterstützung der Tourismuswirtschaft auf den Weg 
gebracht haben. 
 
Sollte ein überzeugendes Aufgabenportfolio gefunden und das Landesin-
teresse weiter bejaht werden, muss zusätzlich die Finanzierungsproblema-
tik angegangen werden. Hierfür sollten frühere Überlegungen aus dem 
Wirtschaftsministerium aufgegriffen werden, nach denen unter der Bedin-
gung einer stärkeren Beteiligung der Wirtschaft auch längerfristige bzw. 
institutionelle Fördermöglichkeiten für Clustermanagements ins Auge zu 
fassen sind. Dabei gilt: Die Hauptzielgruppe des Tourismus-Clusters sind 
die Unternehmen. Nur wenn sich diese über die rein ideelle Unterstützung 
des Projekts hinaus auch finanziell bekennen, kommt eine institutionali-
sierte Förderung infrage. Gelingt dies auf mittlere Frist nicht, darf auch die 
Einstellung des Projekts kein Tabu sein. 
 
Das Wirtschaftsministerium führt aus, dass die Situation des Tourismus-
Clusters, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung, vom LRH zutref-
fend dargestellt werde. Die mangelnde Zahlungsbereitschaft der Unter-
nehmen liege u. a. daran, dass die Branchenstruktur sehr kleinteilig sei 
und sich die Unternehmen bereits an anderen Einrichtungen wie dem 
DEHOGA und den Industrie- und Handelskammern beteiligten. Die Unter-
nehmen hätten zudem erst für die Themen des Clusters sensibilisiert wer-
den müssen. Mittlerweile sei die Bereitschaft der Unternehmen gewach-
sen, sich künftig an den Kosten zu beteiligen, allerdings habe die Corona-
Pandemie die Akquise-Bemühungen des Clustermanagements behindert. 
 
Auch das Wirtschaftsministerium hält eine Abstimmung mit Angeboten des 
DEHOGA grundsätzlich für erforderlich. Es vertritt aber die Auffassung, 
dass eine Überschneidung mit Themen des DEHOGA Schleswig-Holstein 
nicht wesentlich erkennbar sei, da dieser sich als Arbeitgeber- und Lobby-
verband sehe. Angebote des DEHOGA Bundesverbands seien zwar vor-
handen, würden aber von den schleswig-holsteinischen Unternehmen of-
fenbar nicht ausreichend angenommen. Es sei erforderlich, entsprechende 
Projekte persönlich und praxisnah in Schleswig-Holstein vorzustellen und 
Modellbetriebe vor Ort einzubinden. Dies könne vom DEHOGA Bundes-
verband nicht geleistet werden. Die Kritik des LRH werde aber aufgenom-
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men, indem eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem DEHOGA 
und eine stärkere Profilierung der Aufgabenbereiche angestrebt werde. 
 
Das Cluster sei fest in der „Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2025“ 
verankert und daher für eine weitere Projektphase vorgesehen. Über Mög-
lichkeiten einer Verstetigung der Finanzierung werde nachgedacht. 
 
Der LRH erwartet, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen der Branche 
bleibt und der DEHOGA sowie die Unternehmen sich künftig in nennens-
wertem Umfang finanziell engagieren. Er bleibt bei seiner Feststellung, 
dass eine wiederholte Verlängerung der Projektförderung auf Basis von 
Ausnahmeregeln der falsche Weg ist. 
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